OFFENER BRIEF
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Anlässlich eines Schreibens von Herrn Nicklas Kurzweil
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Gerichtet an:
Herrn Nicklas Kurzweil
sowie an die Mitglieder des Deutschen Bundestages,
insbesondere an die Mitglieder des Gesundheitsausschusses
und die gesundheitspolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen

Sehr geehrter Herr Kurzweil,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
anlässlich eines Schreibens aus Ihrem Hause zur zukünftigen Rolle der Homöopathie im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung nehmen wir dies zum Anlass, einige grundlegende Aspekte zur Struktur medizinischer Evidenz, zur Versorgungspraxis sowie zu gesundheitspolitischen Konsequenzen darzustellen.
Dieser Brief ist als offener Brief konzipiert, da die hier behandelten Fragen nicht nur einzelne Parteien betreffen, sondern grundlegende Prinzipien medizinischer Behandlung, deren Bewertung und gesundheitspolitischer Entscheidungsprozesse.

Kurzüberblick über die zentralen Punkte dieses Schreibens
In diesem Schreiben werden folgende Aspekte behandelt:
1. Struktur medizinischer Evidenz und Verteilung über Evidenzstufen 1–5 
2. Konsequenzen einer ausschließlichen Finanzierung höchster Evidenzstufen 
3. Evidenzlage in konventioneller Medizin und Homöopathie oder die „Mär“ von der nicht vorhandenen Evidenz
4. Erfahrungen aus homöopathischer Versorgung und realistische Kosteneinsparungen 
5. Zunahme chronischer Erkrankungen und medizinische Notwendigkeit integrativer Ansätze 
6. Fragen zur praktischen Umsetzung geforderter Aufklärungspflichten 
7. Notwendigkeit unabhängiger Versorgungsstudien und Real-World-Evidence 

1. Struktur medizinischer Evidenz
In der modernen Medizin wird Evidenz als ein mehrstufiges System verstanden., es gibt also nicht eine pauschale Evidenz. Nach dem Erstbeschreiber David Sackett werden fünf Evidenzstufen unterschieden:
Evidenzstufe 1
Systematische Reviews und Metaanalysen randomisierter kontrollierter Studien
Evidenzstufe 2
Einzelne randomisierte kontrollierte Studien (möglichst doppel-verblindet)
Evidenzstufe 3
Kohortenstudien und kontrollierte Beobachtungsstudien
Evidenzstufe 4
Fall-Kontroll-Studien und Fallserien
Evidenzstufe 5
Expertenmeinungen und Einzelfallberichte
Auswertungen medizinischer Leitlinien zeigen eine typische Verteilung:
· Stufe 1: ca. 9–14 % 
· Stufe 2: ca. 15–25 % 
· Stufe 3: ca. 15–20 % 
· Stufe 4: ca. 30–33 % 
· Stufe 5: ca. 20–22 % 
Damit ergibt sich:
· Stufen 1 + 2: ca. 25–40 % 
· Stufen 3–5: ca. 60–75 % 
Dies zeigt deutlich, dass in der konventionellen Medizin ein erheblicher Teil der Versorgung auf Evidenz mittlerer oder niedriger Stufen beruht!
(Fanaroff et al., 2019; Murad et al., 2017).

2. Konsequenzen einer ausschließlichen Finanzierung höchster Evidenzstufen
Wenn gefordert wird, dass ausschließlich Verfahren mit Evidenz höchster Stufen durch die gesetzliche Krankenversicherung finanziert werden sollen, hätte dies weitreichende Konsequenzen.
Denn konsequenterweise müssten dann zahlreiche konventionelle diagnostische und therapeutische Maßnahmen, die auf Evidenz der Stufen 3–5 beruhen, aus der Finanzierung ausgeschlossen werden.
Dies würde:
· erhebliche Teile der medizinischen Versorgung betreffen 
· Große Versorgungslücken verursachen 
· die praktische medizinische Arbeit deutlich erschweren 
Ein solcher Maßstab wäre daher weder für einzelne Therapierichtungen bzw. Fachdisziplinen noch für die Medizin insgesamt praktikabel. Eine unterschiedliche Behandlung verschiedener Therapierichtungen gleicher Evidenz würde gegen den Verfassungsgrundsatz der Gleichbehandlung verstoßen.

3. Evidenzlage in der Homöopathie
Auch in der Forschung zur Homöopathie zeigt sich – wie in anderen medizinischen Bereichen – eine gemischte Evidenzlage über mehrere Evidenzstufen hinweg und eine sehr ähnliche Verteilung der verschiedenen Evidenzstufen wie in der Schulmedizin!
Es existieren: wie in der Schulmedizin
· systematische Reviews und Metaanalysen (Evidenzstufe 1) 
· randomisierte kontrollierte Studien 
· Beobachtungs- und Versorgungsstudien 
· Fallkontrollstudien und Fallserien
· Und natürlich auch Expertenmeinungen (Evidenzstufe 5)
Wie gesagt die prozentuale Verteilung der unterschiedlichen Evidenzstufen ist analog zur Schulmedizin.
Zahlreiche randomisierte placebokontrollierte Studien zeigen signifikante Unterschiede zwischen homöopathischer Behandlung und Placebo.
Eine aktuelle systematische Übersichtsarbeit fasst entsprechende Studien zusammen (Kiene et al., 2023).(ES 1a siehe Prof. Dr. Meinhard Simon 2026)
Vor diesem Hintergrund erscheint die pauschale Aussage, homöopathische Behandlungen wirkten nicht über den Placeboeffekt hinaus, wissenschaftlich nicht gerechtfertigt. Auch nicht die Behauptung in der Schulmedizin gäbe es generell eine bessere Evidenzlage als in der Homöopathie.

4. Erfahrungen aus der integrativen Versorgung
Nach den Erfahrungen langjährig tätiger Kassenärzte, die homöopathisch bzw. integrativmedizinisch arbeiten, zeigte sich über Zeiträume von mehr als fünf Jahren hinweg, dass das Arzneiverordnungsvolumen solcher Praxen regelmäßig zwischen etwa 55 % und 70 % unter dem Durchschnitt vergleichbarer rein schulmedizinisch arbeitender Praxen lag, unter Berücksichtigung des Altersdurchschnitts der Patientinnen und Patienten.
Darüber hinaus berichten viele integrativ arbeitende Ärztinnen und Ärzte über:
· geringere Zahl von Facharztüberweisungen 
· geringere Zahl von Krankenhauseinweisungen 
· geringere Arbeitsunfähigkeitstage 
· stabilere Krankheitsverläufe 
· insgesamt verbesserte Behandlungsergebnisse und Prognose v.a. bei funktionellen Störungen
Langzeitstudien aus der Routineversorgung zeigen vergleichbare Entwicklungen
(Hamre et al., 2014).

5. Zunahme chronischer Erkrankungen und medizinische Notwendigkeit integrativer Ansätze
Chronische Erkrankungen stellen eine der größten Herausforderungen moderner Gesundheitssysteme dar. Diese sind der hauptsächliche Grund, dass unser Gesundheitssystem immer kostenintensiver wird. Das bedeutet, dass eine wirkliche Gesundheitsreform genau hier ansetzen sollte.
Daten aus Deutschland zeigen:
· etwa 40–50 % der Erwachsenen leiden an mindestens einer chronischen Erkrankung 
· etwa 20–30 % leiden an mehreren chronischen Erkrankungen gleichzeitig
(Robert Koch-Institut, 2020). 
Internationale Daten zeigen zudem:
· etwa 70–80 % der Gesundheitsausgaben stehen im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen
(OECD, 2023). 
Gerade bei komplexen chronischen Erkrankungen zeigen Erfahrungen aus integrativen und homöopathisch orientierten Behandlungsansätzen häufig, dass es gelingt,
· verschiedene Krankheitserscheinungen eines Patienten in einem übergeordneten Zusammenhang und besser zu verstehen 
· individuelle Krankheitsverläufe differenzierter zu beurteilen 
· und dadurch die Prognose mittel- und langfristig spürbar zu verbessern. 
Vor diesem Hintergrund erscheint der Erhalt integrativer und ganzheitlicher medizinischer Ansätze nicht nur als Frage der Wahlfreiheit, sondern zunehmend auch als eine medizinische Notwendigkeit, um den Herausforderungen chronischer Erkrankungen angemessen zu begegnen. Die würde sowohl das Leid der Betroffenen als auch die Kosten spürbar reduzieren.
Angesichts der zunehmenden Zahl komplexer chronischer Erkrankungen erscheint es daher sinnvoll, homöopathisch und integrativ- ganzheitliche Ansätze nicht zu begrenzen, in unabhängigen Versorgungsstudien weiter zu untersuchen, diese konsequent auszubauen und die Zugänglichkeit für die Bevölkerung zu erleichtern. (nicht wie in der Gesetzesvorlage sogar zu erschweren)

6. Zur Frage der Aufklärungspflicht
Wenn gefordert würde (die Gesetzesvorlage spricht in nicht sachgerechter Weise nur von Evidenz), Patientinnen und Patienten bei fehlender Evidenz höchster Stufen ausdrücklich auf eine eingeschränkte Evidenzlage hinzuweisen, stellt sich eine grundlegende praktische Frage:
Eine solche Regelung müsste konsequenterweise für alle medizinischen Maßnahmen gelten, die nicht auf Evidenz der Stufen 1 oder 2 beruhen.
Da ein erheblicher Anteil konventioneller medizinischer Maßnahmen auf Evidenz der Stufen 3–5 basiert, würde dies zu:
· erheblich erweiterten Aufklärungspflichten (einer ohnehin überlasteten Ärzteschaft)
· zusätzlichem Dokumentationsaufwand 
· Verunsicherung von Patientinnen und Patienten 
führen.
Eine selektive Anwendung dieser Forderung auf einzelne Therapierichtungen erscheint daher nicht sachgerecht.

7. Notwendigkeit unabhängiger Versorgungsstudien
Vor grundlegenden gesundheitspolitischen Entscheidungen erscheint es sinnvoll, die tatsächlichen Ergebnisse im Versorgungsalltag stärker zu berücksichtigen.
Hierzu sind insbesondere erforderlich:
unabhängige Real-World-Studies
und Real-World-Evidence-Analysen
Diese ermöglichen Aussagen über:
· langfristige Krankheitsverläufe 
· Behandlungsergebnisse 
· Lebensqualität 
· Gesamt- und Folgekosten 
(Sherman et al., 2016).

Schlussfolgerung und Bitte
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen bitten wir Sie, die Teile der Gesetzesvorlage die die besonderen Therapierichtungen, insbesondere die Homöopathie wieder fallenzulassen und stattdessen
die Förderung unabhängiger Versorgungsstudien sowie „Real-World-Evidence“-Analysen gezielt zu unterstützen, um die tatsächlichen Auswirkungen Homöopathisch-integrativer und konventioneller Behandlungsansätze unter Alltagsbedingungen objektiv zu untersuchen und bei nachgewiesenem Nutzen entsprechend weiterzuentwickeln und auszubauen.
Eine differenzierte und wissenschaftlich fundierte Betrachtung medizinischer Evidenz erscheint unverzichtbar für eine tragfähige gesundheitspolitische Entscheidungsgrundlage.

Mit freundlichen Grüßen
Gesellschaft für Pluralität im Gesundheitswesen
Allianz für Homöopathie
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